
 
       

Anmerkungen zu den Anregungen und Hinweisen des Liegenschaftsamts der 

Landeshauptstadt Wiesbaden 

 

Es wurden Anmerkungen und Hinweise zu folgenden Themen gegeben: 

 

 Herstellung einer zweiten Erschließung über den unteren Zwerchweg 

 Hinweise zur Siedlungsflächenzuordnung 

 Bedarf an Gewerbeflächen 

 Biotopvernetzung 

 
 
Herstellung einer zweiten Erschließung über den unteren Zwerchweg  
 
Der Anregung zu einer zweiten Erschließung über den unteren Zwerchweg, damit das 

Gewerbegebiet „Unterer Zwerchweg“ besser angebunden wird, wird gefolgt. Im Beiplan 

Mobilitätskonzept zum Strukturkonzept und im Bericht zu den vorbereitenden Untersuchungen, 

wurde der Hinweis bereits berücksichtigt (vgl. Anhang 3, unter https://dein.wiesbaden.de/ecm-

politik/wiesbaden/de/home/info/id/50). 

Im Rahmen der weiteren Planung wird das vorliegende Verkehrsgutachten weiter zu konkretisieren 

sein.  

 

Hinweise zur Siedlungsflächenzuordnung 

 

Das Vorzugsszenario, das in das nun vorliegende Strukturkonzept überführt wurde, ist Ergebnis der 

fachlichen Bewertung von 3 unterschiedlichen Planungsszenarien. Diese wurden im Rahmen eines 

differenzierten Planungsprozesses mit den Bürgern, den Trägern öffentlicher Belange, 

Nachbarkommunen usw. diskutiert. Unter Berücksichtigung der vorgetragenen fachlichen Kriterien 

wurde das Vorzugsszenario und daraus der Strukturplan erarbeitet.   

Der Bericht zu den vorbereitenden Untersuchungen beinhaltet in Kapitel 5 die Darstellung der Ziele 

und Zwecke der Entwicklungsmaßnahme und welche Kriterien bei der Erstellung der 

Planungskonzeption zur Anwendung kamen sowie welche Gründe es für das nun vorliegende 

Strukturkonzept gibt.  

Ein wichtiger Punkt, warum in dem genannten Bereich keine Baufläche weiterverfolgt wurde, liegt in 

den verschiedenen Restriktionen, die sich aus dem Betrieb des Wiesbaden Army Airfield ergeben. 
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Bedarf an Gewerbeflächen 

 

Grundsätzlich sind im Strukturkonzept Flächen für die Ansiedlung gewerblicher Betriebe 

vorgesehen. Auch eine Mischung unterschiedlicher Nutzungen in Form der Nutzungskategorie 

„Urbane Gebiete“ sieht die Planung vor. Die Ziele einer möglichen städtebaulichen 

Entwicklungsmaßnahme können dem Kapitel 5 des Berichts zu den vorbereitenden Untersuchungen 

entnommen werden.  

Da das in der Plangrafik zum Strukturkonzept projektierte Gewerbe- und Industriegebiet B2 zurzeit 

einen hohen Flächenverbrauch für eine vergleichsweise geringe gewerbliche Nutzung der Flächen 

hat, ist es Ziel, die Flächeneffektivität zu erhöhen. Hiermit wird der Vorgabe, sparsam mit Grund und 

Boden umzugehen, entsprochen. 

 

Biotopvernetzung 

 
Der Beiplan „Grünvernetzung und Klima“ des Berichts zu den vorbereitenden Untersuchungen trägt 

dem Natur- und Artenschutz durch ein übergeordnetes Grün- und Biotopverbundsystem Rechnung. 

Das Verbundsystem soll künftig nicht nur der Nah-, Freizeit- und Erholungsnutzung dienen, sondern 

auch die Belange des Natur- und Artenschutzes berücksichtigen. Die ersten Erhebungen zur Flora 

und Fauna im Entwicklungsgebiet sind durch die Erstellung mehrerer Gutachten erfolgt und können 

bereits im Internet unter https://dein.wiesbaden.de/ecm-politik/wiesbaden/de/home/info/id/50 

eingesehen werden. Die artenschutzrechtlichen Bestimmungen, z.B. bezüglich des Vorkommens 

der Feldlerche, die von der derzeit ausgeräumten Agrarlandschaft profitiert, werden durch 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt. Zudem ist es Ziel, eine naturschutzfachliche 

Qualifizierung der im Plangebiet vorhandenen landwirtschaftlichen Nutzflächen zu ermöglichen. Ziel 

der Planung ist es, die gegenwärtig konventionelle Landwirtschaft durch eine ökologische 

Landwirtschaft in Teilbereichen zu qualifizieren. 

 

Die genannten Ergebnisse gilt es im weiteren Planungsverfahren zu sichern und durch eine 

entsprechende Maßnahmenplanung für einen adäquaten Ausgleich im Bereich des Natur- und 

Artenschutzes Sorge zu tragen. Hierzu wird auf Empfehlung des beauftragten 

Artenschutzgutachters im weiteren Verfahren die Erstellung eines Artenschutz- und 

Biotopmanagementplans angestrebt. In diesem Plan sollen auch Maßnahmen erarbeitet werden, 

die der Durchschneidung von Landschaftsbestandteilen entgegenwirken. Ein Beispiel wäre hierzu 

der Bau von sogenannten „Grünbrücken“, die die Durchgängigkeit von Biotopstrukturen und damit 

die Wanderbewegungen der Fauna unterstützt.   

 

In den vorbereitenden Untersuchungen für einen städtebaulichen Entwicklungsbereich wird die 

grundsätzliche Machbarkeit einer städtebaulichen Entwicklung geprüft. Ein Teil der Hinweise bezieht 

sich auf die vorbereitende bzw. verbindliche Bauleitplanung, die dann in Angriff genommen wird, 

wenn die Stadtverordnetenversammlung die Satzung für eine städtebauliche 

Entwicklungsmaßnahme beschlossen hat. Somit nehmen wird ein Teil der Anregungen und 

Hinweise zur Kenntnis genommen.  

 
Hinweise auf vertragliche Verbindlichkeiten der LHW gegenüber Dritten wurden ebenfalls zur 

Kenntnis genommen und werden im weiteren Prozess berücksichtigt. 














